
Protokollauszug
aus der

Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen 
vom 20.11.2017

Top 5 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 
und Gewerbesteuer der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2018

Herr Faasch geht kurz auf die Notwendigkeit des Erlasses einer gesonderten Hebe-
satzsatzung ein. Da im Vorfeld der Sitzung die Thematik ausreichend diskutiert wurde  
kommt es nun unmittelbar zur Abstimmung.

   
Sachverhalt: 
Die Hebesätze der Haushaltssatzung 2018 treten erst mit Genehmigung des Haus-
haltes durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft. Bis zur Genehmigung behal-
ten die bisherigen Hebesätze aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit. Die Stadtvertretung 
hat jedoch mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 
2018 eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A, für die Grundsteuer B und 
der Gewerbesteuer beschlossen. Da bis zum Jahresbeginn 2018 keine genehmigte 
Haushaltssatzung für die Stadt Grevesmühlen vorliegen wird, ist es erforderlich, eine 
gesonderte Hebesatzsatzung zu erlassen, um die zusätzlichen Erträge dennoch rea-
lisieren zu können. 

Beschluss:   
Der  Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:
Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer  der Stadt Grevesmühlen für das 
Jahr 2018.
 

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 7
Nein- Stim-
men:

0

Enthaltungen: 0


